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Ausgangslage
An der Aare zwischen Olten und Aarau werden zur 
Zeit drei Grossprojekte geplant:
•	 Hochwasserschutz- und Revitalisierungs- 

projekt Aare, Olten – Aarau 
 Bauherr ist der Kanton Solothurn (Projektleitung 

durch das Amt für Umwelt)
•	 Konzessionserneuerung Wasserkraftwerk 

Gösgen 
 Konzessionärin ist die Alpiq Hydro Aare AG
•	 Konzessionserneuerung Wasserkraftwerk 

Aarau 
 Konzessionärin ist die IBAarau Kraftwerk AG

Diese Projekte bieten die Chance, den Hochwasser-
schutz massiv zu erhöhen, die Produktion von Elek-
trizität aus Wasserkraft zu steigern und langfristig 
sicherzustellen sowie die vom Wasser geprägten 
Lebensräume entlang der Aare aufzuwerten und 
einen naturnahen Erholungsraum zu schaffen.
Die praktisch zeitgleiche Verwirklichung der drei 
Projekte ermöglicht dabei auch die Nutzung wich-
tiger Synergien. Die Projekte sollen deshalb abge-
stimmt und gemeinsam begleitet werden.

Die Aare im Niederamt
Nach	alten	Karten	floss	die	Aare	im	vorletzten	Jahr-
hundert in einem Flussbett, das bei Hochwasser eine 
Breite von rund 500 m aufwies. Bei Niedrigwasser 
teilte sich das Gerinne zwischen den Kiesbänken. 
Jedes	Hochwasserereignis	mit	seinen	Uferabschwem-
mungen	und	Auflandungen	gestaltete	die	Flussland-
schaft	neu.	In	der	Zeit	nach	1860	(erste	Juragewässer-
korrektion) griff der Mensch mehrfach gestaltend 
und regulierend in die Aarelandschaft ein. Stauhal-
tungen für die Energieproduktion, Gewinnung von 
landwirtschaftlicher	Nutzfläche,	Siedlungsausdeh-
nung und damit verbundene Hochwasserschutzmass-
nahmen engten den Flussraum zunehmend ein. 

Heute fehlen Nebengerinne, Tümpel und die natür-
liche Flussdynamik. Die früher ausgedehnten Auen 
sind	bis	auf	kleine	Restflächen	verschwunden.	Damit	
sind ökologisch wertvolle Lebensräume wie auch 
wichtige natürliche Hochwasser-Rückhalteräume 
verloren gegangen. Überschwemmungen im letzten 
Jahrzehnt	–	vor	allem	im	August	2007	–	haben	Defizi-
te im Hochwasserschutz deutlich aufgezeigt. Siedlun-
gen und Infrastrukturen in Gebieten, die der Aare 

ehemals	als	Überschwemmungsflächen	gedient	
haben, sind bei Hochwasser besonders gefährdet.

Nachhaltiger 
Hochwasserschutz
Gefährdung und Defizite analysieren…
Die	grossen	Aareabflüsse	1999	und	2001	bewogen	
den Kanton Solothurn zu einer umfassenden Analyse 
des	Aarelaufs	im	Abschnitt	Olten	–	Aarau.	Abflussver-
hältnisse wurden überprüft, Gefahrenkarten erstellt 
und das Schadenpotenzial ermittelt. Mit der Erarbei-
tung des ökologischen Leitbilds Aare wurden zudem 
die	ökologischen	Defizite	aufgezeigt.

Projektziele festlegen…
Basierend auf der Situationsanalyse werden die ange-
strebten	Ziele	–	in	Abstimmung	mit	den	gesetzlichen	
Grundlagen	–	festgelegt.	Sie	richten	sich	nach	den	
drei Dimensionen der Nachhaltigkeit:

Je	nach	Nutzungsart	und	Grösse	der	gefährdeten	Ge-
biete werden für den Hochwasserschutz unterschied-
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liche Schutzziele festgelegt. So geniessen beispiels-
weise Siedlungen und wichtige Infrastrukturanlagen 
einen höheren Schutz als land- und forstwirtschaft-
lich genutzte Flächen.
Massnahmen zum Hochwasserschutz sollen sicher-
stellen, dass bei Siedlungen und Infrastruktur selbst 
bei einem Hochwasser, das im statistischen Mittel 
nur	einmal	alle	100	Jahre	eintritt	(hundertjährliches	
Hochwasser HQ100), keine Schäden auftreten. Die lang-
jährigen Pegelaufzeichnungen und die Hochwasser-
ereignisse	der	vergangenen	Jahre	zeigen	auf,	dass	
die Aare bei einem hundertjährlichen Hochwasser 
ca. 1’400 m3/s	Wasser	führt	–	also	fünf	Mal	mehr	als	
im	Jahresdurchschnitt.	
Die Annahme, dass ein HQ100	nur	einmal	in	100	Jahren	
eintritt, muss nicht zwingend zutreffen. Hochwasser 
können	–	wie	die	letzten	Jahrzehnte	zeigen	–	in	
kürzeren oder längeren Abständen auftreten.

Massnahmen abwägen…
Nachhaltiger Hochwasserschutz beinhaltet einen auf 
ein bestimmtes Gebiet abgestimmten Mix an Mass-
nahmen:

Hochwasserschutz- und 
Revitalisierungsprojekt
Das Projekt im Niederamt sieht bauliche Eingriffe 
in	der	Aare	zur	Vergrösserung	der	Abflusskapazität	
(Aufweitungen des Flussbettes, neue Seitengerinne, 
Flutmulden, Uferabtrag) und Schutzbauten im Ufer-
bereich (Dämme, Mauern, Terrainanpassungen) vor. 
Zugleich soll auch die Gewässerlandschaft aufgewer-
tet werden.

Vorgezogene Massnahmen
In den Gebieten mit dem grössten Schadenpotential 
sind notwendige Schutzbauten im Uferbereich als 

sogenannte «vorgezogene Massnahmen» aus der Ge-
samtplanung herausgelöst und als separate Projekte 
vorangetrieben worden. Stand der Arbeiten:
•	 In	den	Gemeinden	Gretzenbach,	Niedergösgen	

und Schönenwerd sind die Massnahmen bereits 
realisiert.

•	 Im	Abschnitt	Dulliken-Obergösgen-Däniken	ist	die	
Nutzungsplanung	bewilligt,	ab	Ende	2012	werden	
die Massnahmen ausgeführt.

•	 Alle	übrigen	Bestandteile	des	Massnahmenkon-
zeptes sollen nun mit dem vorliegenden «Hoch-
wasserschutz- und Revitalisierungsprojekt Aare, 
Olten	–	Aarau»	umgesetzt	werden.

Projektübersicht 
Um den Hochwasserschutz auch bei einem grösseren 
Abfluss	zu	gewährleisten,	wird	in	erster	Priorität	das	
Flussbett verbreitert. Dammbauten und Ufermauern 
sind	nur	lokal	–	vor	allem	im	Siedlungsbereich	–	
vorgesehen, wo Aufweitungen 
nicht ausreichen bzw. nicht 
im erforderlichen Umfang 
möglich sind. Die Aufwei-
tungen ermöglichen 
dynamische Prozesse 
in der Aare. Unter-
haltsmassnahmen 
beschränken sich 
künftig auf ein 
Minimum.

Die Verbreiterung des Flussbettes benötigt zusätzli-
ches Land und liefert viel Aushubmaterial. Das Pro-
jekt sieht vor, dass mehr als die Hälfte des anfallen-
den Materials vor Ort wiederverwertet wird. Dadurch 
können die Transporte durch Siedlungen auf ein 
notwendiges Minimum beschränkt werden.

Projektperimeter
Das vorliegende Projekt wird den Hochwasserschutz 
der Aare vom Wehr Winznau bis zur Kantonsgrenze 
Solothurn-Aargau sicherstellen. Ausgenommen vom 
Projekt sind die Kanäle der Wasserkraftwerke Gösgen 
und Aarau, für deren Hochwassersicherheit der je-
weilige Werkbetreiber verantwortlich ist.

Massnahmenschema

Quelle: Frank / TBA–OIK IV

Bauliche Massnahmen
• Kapazität vergrössern durch
- Gerinneaufweitung
- neue Seitengerinne
- Sohle vertiefen
•	Ufererhöhung	(z.B.	Damm)
•	Objektschutz

Raumplanerische Massnahmen
• Freihaltezonen ausscheiden

vorbeugende Massnahmen im 
Einzugsgebiet
•	Sachgerechter	Gewässerunterhalt
•	Rückhaltemassnahmen

Verbreiterung Flussbett damm-
bauten
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Die Massnahmen betreffen knapp 13 km Flusslauf in 
zehn Gemeinden. Linksufrig liegen Winznau, Ober- 
und Niedergösgen, Erlinsbach, rechtsufrig Olten, 
Dulliken, Däniken, Gretzenbach, Schönenwerd und 
Eppenberg-Wöschnau. Die geplanten Hochwasser-
schutzmassnahmen	sind	in	der	Übersichtskarte	–	
auf den letzten beiden Seiten der vorliegenden 
Broschüre	–	mit	grüner	Farbe	eingetragen	und	mit	
den Nummern H1 bis H3 gekennzeichnet.

Massnahmen
Der Projektperimeter wird in fünf Lose aufgeteilt 
und die Massnahmen werden in mehreren Schritten 
ausgeführt. Dadurch können die Kosten auf eine län-
gere Zeitperiode verteilt, die ökologischen Eingriffe 
zeitlich und lokal begrenzt und die Akzeptanz in der 
Bevölkerung erhöht werden.

Gerinneverbreiterungen
Die	Abflusskapazität	der	Aare	zwischen	Olten	und	
Aarau ist auf weiten Strecken ungenügend und muss 
erhöht werden. Die dazu notwendige Vergrösserung 
des	Abflussprofils	erfolgt	durch	zwei	verschiedene	
Lösungsansätze:
•	 Erstellen	neuer	Seitengerinne:
 Bei genügend Platzverhältnissen wird der erfor-

derliche	Abflussquerschnitt	durch	das	Anlegen	
eines	neuen,	permanent	durchflossenen	Seiten-
gerinnes geschaffen. Diese Massnahme führt 
gleichzeitig zu einer deutlichen Aufwertung des 
aquatischen und semiaquatischen Lebensraums. 
Die Spitzen der entstehenden Inseln werden so 
gestaltet und mit Blöcken gesichert, dass ständig 
Wasser	durch	die	Nebenarme	fliesst.	Diese	Seiten-
gerinne führen zu einer Absenkung des Aare- 
wasserspiegels bei Hochwasser.

•	 Uferabtrag:
	 Sedimentablagerungen	engen	den	Abflussquer-

schnitt ein. Durch Aufweiten des Flussbettes kann 
dem Wasser wieder mehr Raum zu Verfügung 
gestellt	werden.	Dazu	werden	die	Sedimente	–	 
wo	nötig	–	abgetragen	und	das	bestehende	Ufer	
zurückversetzt. 

Ufererhöhung
Da die Verbreiterung des Flussbettes nicht ausreicht, 
um die Hochwassersicherheit aller Siedlungsgebiete 
zu gewährleisten, ist teilweise auch das Anheben der 
Uferlinie erforderlich. Dies wird durch Schutzbauten 
erreicht, die nach Möglichkeit zurückversetzt, bei en-
gen Platzverhältnissen jedoch direkt am Ufer angelegt 
werden. Dies geschieht durch folgende Massnahmen:
•	 Schüttung	von	Erddämmen	bzw.	Anheben	der	

aarebegleitenden Uferwege.
•	 Bau	von	Hochwasserschutzmauern,	die	–	wenn	

nötig	–	mit	mobilen	Massnahmen	(z.B.	Damm-
balkenanlage) ergänzt werden. 

Die Wahl der Massnahme und die Ausbauart hängen 
von den räumlichen Gegebenheiten und der Nutzung 
ab. Dammböschungen im Landwirtschaftsland wer-
den so ausgebildet, dass deren landwirtschaftliche 
Nutzung weiterhin möglich bleibt.

Sicherung Aussenkurve durch Lenkbuhnen
Zur Sicherung der Aussenkurve gegenüber der Aar-
auer Pferderennbahn ist der Bau von Lenkbuhnen 
vorgesehen. Diese lenken die Strömung und verhin-
dern damit am Prallufer die Ufererosion. Dadurch 
kann auf einen durchgehenden Längsverbau mit 

Seitengerinne verbreitern den Fliessquerschnitt und 

senken damit den Hochwasserspiegel. Neu erstellter Damm in Gretzenbach – die Öffnung dient der 

Landwirtschaft als Zufahrt zu den wasserseitig liegenden 

Bewirtschaftungsflächen und wird im Hochwasserfall mit 

Dammbalken verschlossen.
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Blockwurf verzichtet werden. Die stärkere Struktu-
rierung des Ufers verbessert zudem die Lebensbedin-
gungen für die Fische.

Ökologische Aufwertung
Zur Verbesserung der Lebensraumbedingungen für 
Fauna und Flora werden ergänzende ökologische 
Aufwertungsmassnahmen vorgenommen. So wird 
die Mündung des Stegbachs in die Aare revitalisiert. 
In den bestehenden und neuen Wasser- und Auen-
flächen	werden	mittels	Kleinstrukturen	Unterstände	
für aquatische Lebewesen geschaffen sowie die Bil-
dung von vielfältigen Sohlenstrukturen initiiert.

Realisierung
Die vorgesehenen Massnahmen werden in fünf Lose 
unterteilt, die unabhängig von einander ausgeschrie-
ben werden:
•	 Los 1: Stauwehr bis ARA Winznau
 Als Schutzmassnahmen sind Ufererhöhungen und 

eine Verbreiterung des Flussbettes durch ein neues 
Seitengerinne vorgesehen. Bestehende Seiten-
gerinne werden reaktiviert und Feinsedimentab-
lagerungen entfernt.

•	 Los 2: Obergösgen
 Dieses Baulos beinhaltet die Massnahmen für das 

linke Aareufer oberhalb und unterhalb der Scha-
chenbrücke in Obergösgen. Vorgesehen ist eine 
Kombination von Massnahmen im Flussbett und 
Ufererhöhungen.

•	 Los 3: Obergösgenschachen
 Im Obergösgenschachen wird durch Massnahmen 

am	Aarebett	der	Abflussquerschnitt	vergrössert.	 
In dieses Los integriert sind auch ökologische 
Aufwertungsmassnahmen im Mündungsbereich 
des Stegbachs.

•	 Los 4: Däniken bis Schönenwerd
 Oberhalb der Ballyschwelle wird durch ein neues 

Seitengerinne die Innenkurve (Gleithang) reakti-
viert.

 Die stark beschädigte Ballyschwelle wird im Rah-
men eines separaten Projekts des Wasserkraftwer-
kes Gösgen (Alpiq Hydro Aare AG) zurückgebaut.

•	 Los 5: Wehr Schönenwerd bis Aarauer Pferde-
rennbahn

 Unterhalb des Wehrs Schönenwerd bis zur Kan-
tonsgrenze Solothurn-Aargau soll ein neues Seiten-
gerinne entstehen. Zudem sind die Erhöhung 
zweier Wege und das Anlegen von Blockbuhnen 
geplant.

Kleinstrukturen schaffen Unterstände für Fische.

Die Äsche erhält bessere Lebensbedingungen.
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Sicherung und Aufwertung Ökosystem
Das Projekt leistet insbesondere in folgenden Berei-
chen einen Beitrag zur Verbesserung der Ökologie:
•	 Hydraulik:	grössere	Variabilität	der	Wasserspiegel-

breite, der maximalen Wassertiefen und der Fliess-
geschwindigkeit

•	 Geschiebehaushalt:	Verbesserung	Geschiebetrieb	
in Kombination mit den beiden Wasserkraftwerks-
projekten

•	 Morphologie:	Erhöhung	der	Strukturvielfalt	der	
Aare (Sohlen- und Uferstruktur, Totholz)

•	 Vernetzung:	Verbesserung	der	Längs-	und	Quer-
vernetzung

•	 Landschaft:	Aufwertung	der	Landschaft	(Erho-
lungswert, Verstärkung des Flusscharakters)

Mit den vorgesehenen Massnahmen werden aqua-
tische und semiaquatische Lebensräume deutlich 
aufgewertet. Es werden neue Gewässer- und Auen-
lebensräume geschaffen. Mit waldbaulichen Mass-
nahmen werden typische Baum- und Straucharten 
der Auen gefördert.
Mit dem vorliegenden Projekt gelingt es zudem, den 
bundesrechtlich vorgeschriebenen Gewässerraum der 
Aare	sicherzustellen,	ohne	dass	Fruchtfolgeflächen	
oder Bauzonen beansprucht werden.

Steigerung erholungswert
Der Aareraum zwischen Olten und Aarau ist ein be-
liebtes Natur- und Naherholungsgebiet. Die Massnah-
men zur Sicherung und Aufwertung des Ökosystems 
tragen massgeblich zur Steigerung des Erholungswer-
tes der gesamten Landschaft bei.

Wirkungsabsichten
Verminderung des Gefahrenpotentials
Die vorgezogenen Massnahmen sowie die Mass-
nahmen des vorliegenden Hochwasserschutz- und 
Revitalisierungsprojektes ermöglichen im Siedlungs-
gebiet	den	Abfluss	eines	HQ100 (1’400 m3/s) mit einem 
seitlichen Freibord1 von 0.8 Meter. In Gebieten mit 
angrenzendem Wald oder Landwirtschaftsland ist der 
Bemessungsabfluss2 tiefer angesetzt, ohne dass anlie-
gende Siedlungsgebiete durch das tiefere Schutzziel 
gefährdet sind.
Bei einigen wenigen Liegenschaften an der Däniker-
strasse in Obergösgen wird ein etwas reduzierter 
Schutzgrad erreicht werden (vergleiche vorgezogene 
Hochwasserschutzmassnahmen im Abschnitt Dulliken- 
Obergösgen-Däniken,	RRB	Nr.	2012/426	vom	28.02.	
2012).	Damit	verbleibt	für	dieses	Gebiet	eine	leicht	
höhere	Überflutungsgefährdung.	Diese	Situation	
ist mit den betroffenen Hauseigentümern und der 
Gemeinde abgesprochen worden. Bei der nächsten 
Ortsplanungsrevision muss dieser verminderte Schutz 
berücksichtigt werden.
Die nachfolgenden Abbildungen zeigen am Beispiel 
des	Abschnitts	Olten-Winznau-Dulliken	die	Überflu-
tungen	und	deren	Intensität	bei	einem	Abfluss	HQ100 
für den heutigen Zustand bzw. den Zustand nach 
Realisierung der Massnahmen. Aus dem Vergleich 
der beiden Abbildungen lässt sich die Wirkung des 
Projektes gut erkennen.

Intensitätskarte bei HQ100 im heutigen Zustand

Freibord: damit bezeichnet man den Abstand zwischen dem 

Wasserspiegel und der Oberkante des Ufers (z.B. dammkrone). 

Bemessungsabfluss: Abflussmenge eines Fliessgewässers, die zur 

dimensionierung von Hochwasserschutzanlagen verwendet wird. 

1

2

Schwache Intensität (Überflutung 0.0 - 0.5 m)

Mittlere Intensität (Überflutung 0.5 - 2.0 m)

Starke Intensität (Überflutung > 2.0 m)



7

AAre im NiederAmt

Investitionskosten

Das Bauprojekt weist eine Kostenplanung mit einer 
Genauigkeit von 10 % auf. Die ausgewiesenen Kosten 
sind inkl. 8.0 % MWSt.

Die	definitive	Festsetzung	des	Bundesbeitrages	erfolgt	
nach Beschluss des Erschliessungs- und Gestaltungs-
plans der Regierung durch das Bundesamt für Um-
welt. Vorabklärungen haben ergeben, dass mit einem 
Bundesbeitrag von 38 % bis 41 % gerechnet werden 
kann. Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass 
der Bundesbeitrag 38 % bzw. 10.45 Mio. CHF beträgt.

Das Hochwasserschutz- und Revitalisierungsprojekt 
und dessen Finanzierung sind detailliert mit den be-
troffenen Gemeinden erörtert worden. Im Niederamt 
hängt der Hochwasserschutz eng zusammen mit der 
Wasserkraftnutzung durch die beiden Wasserkraft-
werke Gösgen und Aarau. 

Positionen CHF in %

Projekt und Bauleitung 3’189’060.– 12	%

Landerwerb	(temporär,	definitiv) 2’315’240.– 8 %

Bau 19’931’620.– 73	%

Unvorhergesehenes 2’064’080.– 7	%

Total Bruttoinvestitionen 27’500’000.– 100 %

davon kommen in Abzug:

Beiträge des Bundes 10’450’000.– 38 %

Beiträge der Gemeinden 2’750’000.–	 10 %

Total Nettoinvestitionen Kanton 14’300’000.– 52 %

Unter Berücksichtigung der besonderen Gegeben-
heiten werden die Beiträge der Gemeinden an 
das Projekt auf 10 % der Bruttoinvestitionen oder 
2.75	Mio.	CHF	festgelegt.
Die Aufteilung des Gemeindebeitrages unter den 
zehn Anstössergemeinden erfolgt nach dem Nutzen-
prinzip und ist mit den Gemeinden abgesprochen 
worden. Der ausgehandelte Verteilschlüssel wird im 
Beschluss über den kantonalen Erschliessungs- und 
Gestaltungsplan	definitiv	festgelegt.	
Sollte der Bundesbeitrag leicht höher als 38 % aus-
fallen, werden sich die Kosten des Kantons entspre-
chend reduzieren, im Maximum um etwa 0.8 Mio. CHF.

Wirtschaftlichkeit
Die Wirtschaftlichkeit von Hochwasserschutzprojek-
ten wird nach den neuen Vorgaben des Bundes 
errechnet. Das Nutzen-Kosten-Verhältnis aus der 
Risikoreduktion	(Nutzen)	pro	Jahr	und	den	jährlichen	
Kosten	liegt	bei	1.7.	Bei	einem	Verhältnis	von	≥	1	
wird ein Projekt als «wirtschaftlich» bezeichnet. Ein 
Vergleich	des	finanziellen	Schadenrisikos	pro	Jahr	vor	
und nach Realisierung der Massnahmen zeigt weiter, 
dass das Risiko im untersuchten Perimeter um rund 
80 % reduziert wird.
Anschaulich ist auch die Betrachtung für ein 100-jähr-
liches Ereignis. Vor den Massnahmen beträgt das 
gesamte Schadenausmass ca. 114 Mio. CHF. Nach der 
Realisierung muss noch mit einem Schadenausmass 
von ca. 16 Mio. CHF. gerechnet werden, d.h. das 
Schadenausmass wird um knapp 100 Mio. CHF redu-
ziert.

Intensitätskarte bei HQ100 nach Realisierung der Massnahmen
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Projekte im gleichen 
Perimeter
Konzessionserneuerung Wasserkraftwerk 
Gösgen
Die gültige Konzession des Wasserkraftwerks Gösgen 
endet	im	Jahr	2027.	Die	Eigentümerin	des	Kraftwerks,	
die Alpiq Hydro Aare AG, hat die zuständigen Behör-
den der Kantone Solothurn und Aargau um eine 
vorzeitige Konzessionserneuerung ersucht. Mit der 
Konzessionserneuerung soll das fast 100jährige Kraft-
werk ohne wesentliche konzeptionelle Veränderun-
gen weiterbetrieben werden. Allerdings führen neue 
rechtliche Rahmenbedingungen und das Alter einzel-
ner Anlagen dazu, dass mit der Neukonzessionierung 
zahlreiche bauliche Massnahmen realisiert werden 
müssen. Die Alpiq Hydro Aare AG geht davon aus, 
dass diese Massnahmen ein Investitionsvolumen von 
rund	57	Mio.	CHF	auslösen.
Beim	Wasserkraftwerk	Gösgen	liegen	7	%	der	Konzes-
sionsstrecke auf dem Gebiet des Kantons Aargau (Ge-
meinde Aarburg). Deshalb ist auch eine Konzessions-
erneuerung durch den Kanton Aargau erforderlich.

Sanierung Stauwehr Winznau
Der Bund hat die Richtlinien und Vorschriften hin-
sichtlich	Abflusskapazität	und	Standsicherheit	(zum	
Beispiel auch im Falle von Erdbeben) in den vergan-
genen	Jahren	verschärft.	Diese	neuen	Vorgaben	
beeinflussen	die	Umbauten	und	Anpassungen	am	
Wehr wesentlich.

Um Hochwasser sicher ableiten zu können, werden 
in Zukunft am umgebauten Wehr alle fünf Wehröff-
nungen zur Verfügung stehen. Die Dotierturbine, 
die heute in der Wehröffnung 5 eingebaut ist, wird 
zu diesem Zweck entfernt und durch ein Dotierkraft-
werk am rechten Aareufer ersetzt. Seine unterirdisch 
angeordnete Turbine nutzt das Restwasser, das in die 
Aare abgegeben wird, um Strom zu erzeugen. 

Der Bau des Dotierkraftwerks erfordert Anpassungen 
am Umgehungsgewässer, damit der Fischaufstieg 
weiterhin sichergestellt bleibt. Zudem wird im Bereich 
des Dotierkraftwerks eine Anlage für den Fischabstieg 
erstellt.

Der nicht mehr betriebsnotwendige und nicht erdbe-
bensichere Wehroberbau wird abgebrochen. Mit dem 
Rückbau des Wehroberbaues verschwindet ein kultur-
historisch wertvolles Bauwerk, das die Landschaft 
während	annähernd	100	Jahren	wesentlich	geprägt	

hat. Es entsteht dafür eine offene und transparente 
Landschaft, die als Aufwertung des Naturraums 
wahrgenommen wird.

Als Wehrübergang wird für die Öffentlichkeit eine 
wesentlich breitere Fussgänger- und Velobrücke 
erstellt. 

erhöhung dotierwassermenge
Heute	werden	beim	Wehr	Winznau	im	Winter	7.5	m3/s 
Wasser in die Alte Aare abgegeben, in der Übergangs-
zeit 10 m3/s und im Sommer sind es 15 m3/s. Die zu-
künftigen Restwassermengen sind gegenwärtig noch 
Gegenstand der Konzessionsverhandlungen. Sie dürf-
ten	im	Bereich	von	12	m3/s	(Winter)	bis	25	m3/s (Som-
mer) liegen.

Ökologische massnahmen
Das Konzessionsprojekt umfasst neben der Sanierung 
des Stauwehrs Winznau auch ökologische Verbesse-
rungs-, Ersatz- und Ausgleichsmassnahmen. Diese be-
inhalten zum Beispiel den Rückbau der Ballyschwelle, 
die Schaffung von Fischunterständen und Fischauf-
stiegshilfen und die Aufwertung der Auenlandschaft 
und des kanalisierten Unterlaufs des einmündenden 
Gretzenbachs. Alle geplanten Massnahmen dieses 
Projekts	sind	in	der	Übersichtskarte	–	auf	den	letzten	
beiden	Seiten	der	vorliegenden	Broschüre	–	mit	roter	
Farbe	eingetragen	und	mit	den	Nummern	G1	bis	G9	
gekennzeichnet.

Vergleich der Landschaft im Bereich des Wehrs heute 

und in Zukunft (Fotomontage) (Quelle: Alpiq Hydro Aare AG)

 1 2 3

1. Betriebsgebäude · 2. Brücke für Velofahrer und Fussgänger · 3. Dotierkraftwerk
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Konzessionserneuerung Wasserkraftwerk Aarau
Die bestehende Konzession für das Wasserkraftwerk 
Aarau	endet	im	Jahr	2014.	Die	Eigentümerin	des	
Kraftwerks, die IBAarau Kraftwerk AG, ersucht des-
halb die zuständigen Behörden der Kantone Solo-
thurn und Aargau um eine Konzessionserneuerung. 
Sie hat zu diesem Zweck den kantonalen Fachstellen 
vorerst ein Gesuch zur Vorprüfung des Erneuerungs-
projekts unterbreitet. Die Ergebnisse der Vorprüfung 
liegen vor und zeigen, dass das Projekt die gesetzli-
chen Anforderungen erfüllt und grundsätzlich reali-
siert werden kann.

Ein Projekt über die Kantonsgrenzen hinweg
Die IBAarau AG und damit das Kraftwerk Aarau ge-
hört der Stadt Aarau und steht auf deren Gebiet. Mit 
der vom Kraftwerk erzeugten Elektrizität werden zur 
Hauptsache die Stadt Aarau und 18 Aargauer Gemein-
den, aber auch 3 Gemeinden im Kanton Solothurn 
versorgt. Die für die Stromgewinnung beanspruchte 
Konzessionsstrecke der Aare liegt zu einem kleinen 
Teil,	nämlich	zu	18	Prozent,	im	Kanton	Aargau;	82	
Prozent der Strecke liegen im Kanton Solothurn. Aus 
diesem Grund müssen beide Kantone eine Konzession 
erteilen.

Sanierung Kraftwerk und Wehr
Unter dem Regime der erneuerten Konzession Aarau 
sollen	in	den	Jahren	2016-2018	zunächst	die	rund	
105-jährige	Kraftwerkzentrale	2	und	das	bestehende	
Dotierkraftwerk ersetzt sowie das Wehr saniert wer-
den.	Danach,	in	den	Jahren	2035/36,	folgt	die	Erneue-
rung	der	dannzumal	77-jährigen	Kraftwerkzentrale	1.	
Das Stauziel wird unmittelbar beim Stauwehr um 6 cm 
erhöht, und der bestehende Mitteldamm wird am 
oberen	Ende	um	rund	750	m	verkürzt.	Diese	Mass-
nahmen werden zu einer Steigerung der Strompro-
duktion	um	17	Prozent	führen.

Ökologische massnahmen
Die Erneuerung der Konzession und des Kraftwerks 
Aarau ist nicht nur mit technischen Eingriffen, son-
dern auch mit zahlreichen Massnahmen zugunsten 
der Umwelt, der Wasserlebensräume sowie des 
Naherholungsgebietes verbunden. Alle geplanten 
Massnahmen dieses Projekts sind in der Übersichts-
karte	–	auf	den	letzten	beiden	Seiten	der	vorliegen-
den	Broschüre	–	mit	blauer	Farbe	eingetragen	und	
mit den Nummern A1 bis A10 gekennzeichnet.

Die Rolle des Kantonsrates bei den Bewilli-
gungsverfahren für die beiden Aarekraftwerke
Die raumwirksamen Vorgaben für die beiden Wasser-
kraftwerke werden auf Solothurner Kantonsgebiet 
zu einem grossen Teil in den jeweiligen kantonalen 
Erschliessungs- und Gestaltungsplänen festgehalten. 
Diese Pläne werden vom Regierungsrat genehmigt. 
Für die Erteilung der beiden Konzessionen ist gemäss 
§	69	Absatz	1	des	Gesetzes	über	Wasser	Boden	und	
Abfall (GWBA) der Kantonsrat zuständig. Wichtige 
Regelungsbereiche der Konzessionen sind beispiels-
weise die Restwassermenge, die Konzessionsdauer, 
Vorgaben zum Betrieb und Unterhalt, usw.

Koordination der drei 
Aareprojekte
bei der Planung…
Die drei Aareprojekte sind bereits in der Planungs-
phase miteinander koordiniert worden. Die drei 
Planungen verfolgen mit abgestimmten ökologischen 
Massnahmen das gemeinsame Ziel, die im Leitbild 
der	Aare	dokumentierten	Defizite	des	Flussraums	
möglichst zu beheben. Die Gesamtheit dieser Mass-
nahmen wird deshalb zu einer ökologischen Aufwer-
tung des Gebietes gegenüber heute führen. 

beim Bau…
Da die drei Projekte im gleichen Perimeter liegen und 
voraussichtlich im gleichen Zeitraum gebaut werden, 
gilt es, die sich bietenden Synergien zu nutzen. Bei-
spielsweise kann die Baustellenerschliessung gemein-
sam erfolgen und einzelne Massnahmen kombiniert 
ausgeführt werden.

Vergleich der Landschaft im Bereich des Kraftwerks heute und in 

Zukunft (Fotomontage) (Quelle: IBAarau)
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Um die Umweltauswirkungen aller drei Vorhaben 
während der Bauphase möglichst zu minimieren, 
werden die Bauleitungen von einer Umweltbaube-
gleitung beraten. Die starken räumlichen Überschnei-
dungen der Projekte verlangen auch hierzu eine 
laufende Koordination.

Es ist vorgesehen, während der Bauphase eine Begleit-
gruppe zu bilden, in der auch Vertreter und Vertrete-
rinnen von Gemeinden und Verbänden Einsitz neh-
men. Die Begleitgruppe kann an regelmässigen Sit-
zungen ihre Anliegen und Erfahrungen einbringen 
und damit zur Feinsteuerung der Bauphase beitragen.

bei der Erfolgskontrolle…
Für die drei Projekte ist eine koordinierte Erfolgs-
kontrolle vorgesehen. Damit werden folgende Ziele 
verfolgt:

1. Überprüfung der Wirksamkeit der umgesetz-
ten Massnahmen: Dabei soll geklärt werden, 
ob mit den umgesetzten Massnahmen Verbes-
serungen erzielt und die angestrebten Wirkun-
gen erreicht werden.

2.	 Grundlagen	für	allfällige	Korrekturmassnah-
men: Falls die angestrebten Ziele nicht erreicht  
werden, bietet die Erfolgskontrolle eine Grund- 
lage für Korrekturmassnahmen.

3. Entscheidgrundlage für allfällige Ersatzansprü-
che: Mit dem Vorher-Nachher-Vergleich liegen 
fundierte Grundlagen vor, um bei allfälligen 
Ersatzansprüchen faire Entscheide fällen zu 
können (z.B. durch Anfertigung von Rissproto-
kollen und die Überwachung der Auswirkun-
gen aufs Trinkwasser).

Der Ist-Zustand wird noch vor Beginn der Bauarbeiten 
differenziert erfasst werden, soweit er nicht bereits 
in den Gesuchsunterlagen detailliert dokumentiert 
ist.

Öffentlichkeitsarbeit
Der Kanton Solothurn hat zwei der drei Grossprojekte 
der betroffenen Bevölkerung bereits vorgestellt (in 
den	Jahren	2009	und	2012	das	Hochwasserschutz-	und	
Revitalisierungsprojekt Aare des Kantons Solothurn; 
im	Jahr	2012	die	Konzessionserneuerung	für	das	
Wasserkraftwerk	Gösgen).	Im	Januar	2013	orientieren	
die Verantwortlichen die Öffentlichkeit über den ge-
genwärtigen Stand der Planungsarbeiten des Projekts 
«Erneuerung Konzession und Kraftwerk Aarau».

Zusätzlich schaltet das Amt für Umwelt des Kantons 
Solothurn jeweils alle Unterlagen wie auch vertie-
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fende Informationen auf seiner Homepage auf 
(www.afu.so.ch/aare). Abrufbar sind dort auch die 
drei Informationsbroschüren Aare-Info 1-3, die der 
interessierten Bevölkerung alle geplanten Massnah-
men detaillierter erörtern.

Termine Hochwasser-
schutz- und Revitalisie-
rungsprojekt
Ecktermine der wichtigsten Phasen:
• Kantonaler Nutzungsplan (NP):

–	 Öffentliche	Auflage:	19.11.	–	19.12.2012
–	 Evtl.	Einsprachebehandlung
–	 Genehmigung	kt.	NP	durch	Regierungsrat	(RR)

• Verpflichtungskredit:
–	 Kreditbeschluss	RR	zuhanden	Kantonsrat	(KR):	

Anfangs	2013
–	 Vorberatende	Kommissionen:	Jan./Feb.	2013
–	 Behandlung	durch	KR:	in	der	II.	Session	2013,	

Ende Feb.
–	 Volksabstimmung:	9.	Juni	2013

• Subventionsverfahren Bundesamt für  
Umwelt (BAFU):
–	 Eingabe	nach	Vorliegen	der	genehmigten	 

Planung und des Kredites.
–	 Entscheid	ca.	im	Herbst	2013

• Realisierung (in 5 Losen):
–	 2014	–	2018
–	 koordiniert	mit	der	Umsetzung	der	beiden	 

Projekte «Wasserkraftwerk Gösgen» und 
«Wasserkraftwerk Aarau»

Massnahmen Kraftwerk Gösgen
G1 Sanierung Stauwehr Winznau / dotieranlage
G2 Strukturierung Ufer
G2.1 Fischunterstände / Laichstätten
G2.2 Fugenbegrünung der Ufersicherung
G2.3 Passive Ufererosion
G3 erhöhung dotierwassermenge
G4 Aufwertung Aue
G5 Anbindung Gretzenbach
G6 Rückbau Ballyschwelle
G7 Fischaufstiegshilfe
G8 Verstärkung Dämme
G9 Vernetzung für Wildtiere (optional)

Massnahmen Hochwasserschutz Aare
H1 Gerinneverbreiterung
H1.1 Neue Seitengerinne
H1.2 Uferabtrag
H2 Ufererhöhung
H2.1 Schüttung Erddämme
H2.2 Hochwasserschutzmauern
H3 Sicherung Aussenkurve

Massnahmen Kraftwerk Aarau
A1 Umgehungsgerinne Schönenwerder Schachen
A2 Sanierung Wehranlage / Neubau dotierkraftwerk 
 inkl. Verbesserung Geschiebedurchgängigkeit und 
 Fischabstieg
A3 erhöhung restwassermenge
A4 Extensivierung Landwirtschaft
A5 Aufwertung rechtes Kanalufer
A6 Seitengewässer / Amphibienteich
A7 revitalisierung erzbach
A8 renaturierung Areal Netzbau
A9 Hochwasserschutzdamm
A10 Massnahmen beim Kraftwerk
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